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Übersicht über Finanzierungsmöglichkeiten für AHV-
Rentnerinnen und –Rentner  (Stand Jan 2022) 
Die genauen Bedingungen erfahren Sie von einer Fachperson.  

 
Ergänzungsleistungen (EL) 
Wer nicht genügend Einkommen für den Lebensbedarf erhält, hat evtl. An-
spruch auf Ergänzungsleistungen. Das Vermögen darf pro Person maximal bei 
100 000 Fr. liegen Selbstbewohntes Wohneigentum wird separat einberechnet. 
Wichtig: Auch wer Wohneigentum besitzt, kann evtl. Ergänzungsleistungen 
erhalten. Schenkungen, Kapitalbezug bei Pensionskasse o. ä. werden 
berücksichtigt. 
Anmeldung für Ergänzungsleistungen:  AHV-Zweigstelle im Gemeindehaus, 
Tel. 055 251 32 00 /  ahv_zl@rueti.ch 
 
Beispiel: Alleinstehende Person in Mietwohnung mit Vermögen von Fr. 45 000 
Einzelperson Freibetrag Vermögen 30’000 Franken. Bei Ehepaaren gilt ein Vermögens-
freibetrag von 50’000 Franken. 
 

Auslagen pro Jahr Einkommen pro Jahr

Allgemeiner Lebensbedarf 19610 AHV Rente 18000

Bruttomietzins (maximal) 15900 Pensionskasse 3000

Krankenkassenprämien* 5220 Vermögensertrag 100

* nur eff. Prämie, Maximalbetrag Vermögensverzehr 1500

Total 40730 Total 22600   
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um Fr. 18 130. Die Person erhält 
deshalb pro Jahr Ergänzungsleistungen von Fr. 18130 oder Fr.1511 pro Monat.  
 
 
Krankheitskosten 
Wer hohe Krankheitskosten (Selbstbehalt, Spitex, Zahnarzt etc.)  hat, aber 
keine Ergänzungsleistungen erhält, bekommt evtl. diese Kosten vergütet. Im 
akuten Fall (Spital etc.) möglichst bald ein Gesuch stellen. 
Auskunft: AHV-Zweigstelle im Gemeindehaus, Tel. 055 251 32 00 /  
ahv_zl@rueti.ch 
 
Hilfslosenentschädigung 
Voraussetzungen: 

• Beeinträchtigung der Gesundheit  

• Dauernd auf Hilfe angewiesen (ununterbrochene Hilflosigkeit während 
mindestens 1 Jahr) 

• unabhängig von Einkommen und Vermögen 
 
Fr. 239, 598 oder 956 pro Monat je nach Schwere der Beeinträchtigung 
 
Weitere Auskünfte (auch über Stiftungen): Pro Senectute Wetzikon (Tel. 058 
451 53 40) Altersbeauftragte (Tel. 055 251 32 77 altersbeaufragte@rueti.ch
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